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Benutzungsordnung des Filmmuseums Potsdam 
 
I. Allgemeine Nutzungsbedingungen 
 Der Benutzungsantrag ist unter genauer Angabe 

von Thema und Art der Arbeit schriftlich zu stellen. 
 
 Der Antragsteller verpflichtet sich, bei der Verwer-

tung von Erkenntnissen aus Archivgut Persönlich-
keits- und Urheberrechte sowie schutzwürdige Be-
lange Dritter zu beachten und bei Verstößen das 
Filmmuseum von der Haftung freizustellen.  

 
 Von jeder Veröffentlichung ist dem Filmmuseum 

Potsdam ein Belegexemplar, eine Ansichtskassette, 
CD-ROM oder DVD unaufgefordert und kostenlos 
zuzusenden.  

 
 Veröffentlichtes Archivgut ist deutlich und unver-

wechselbar mit dem Herkunftsvermerk „Filmmuse-
um Potsdam“ zu versehen. Gegebenenfalls ist der 
Herkunftsvermerk zu ergänzen.  

 
 Für Archivgut, dessen Copyright das Filmmuseum 

Potsdam nicht besitzt, müssen die notwendigen 
Verwertungsrechte vom jeweiligen Inhaber dieser 
Rechte vor der Verwendung durch den Entleiher er-
worben werden. Die Copyright-Vermerke sind des-
halb unbedingt zu beachten. 

 
 Wird Archivgut für andere als im Benutzungsantrag 

genannte Themen oder Zwecke verwendet, ist ein 
neuer Benutzungsantrag zu stellen. 

 
 Anfallende Recherchekosten werden auf der Grund-

lage der gültigen Entgeltordnung des Filmmuseums 
Potsdam berechnet. Die Berechnung erfolgt unab-
hängig von einer Veröffentlichung des zur Verfü-
gung gestellten Materials.  

 Es wird ein Zeitaufwand von mindestens einer hal-
ben Stunde zugrunde gelegt und darüber hinaus je-
de angefangene halbe Stunde in Rechnung gestellt. 

 
 Bei Verwendung / Veröffentlichung angebotener 

Materialien wird eine Nutzungsgebühr fällig. Diese 
wird erhoben unter der Voraussetzung einmaliger 
Verwendung im vereinbarten Umfang.  

 
 Nutzer aus Wissenschaft, Forschung und Lehre 

können von der Nutzungsgebühr befreit werden.  
 
 Nichtbeachtung der Nutzungsbedingungen und 

Mißbrauch des Archivgutes können den Ausschluss 
von der Benutzung des Archivs zur Folge haben.  

 
II. Nutzung von Archivgut außerhalb des Film-

museums 
 Jede nicht vereinbarte Nutzung sowie die Weiterga-

be an Dritte ist unzulässig und untersagt.  
 Von Reproduktionen dürfen keine Vervielfältigungen 

oder eine Umwandlung auf einen anderen Informa-
tionsträger angefertigt werden. Die Verwendung von 
Reproduktionen im Internet bedarf in jedem Fall der 
Zustimmung des Filmmuseums Potsdam.  

 

 Ausschnitte gleich welcher Art dürfen nicht angefer-
tigt werden. Reproduktionen dürfen nicht durch Be-
arbeitung verändert werden.  

 
 Anfallende Kosten für technische Reproduktionen 

von Archivgut werden dem Benutzer in Rechnung 
gestellt bzw. sind vom Nutzer selbst zu tragen.  

 
 Alle entliehenen Materialien sind sorgfältig zu be-

handeln. Beschädigungen und Veränderungen jegli-
cher Art sind untersagt. Im Falle einer Zuwiderhand-
lung oder bei Verlust ist Schadensersatz zu leisten. 
Die Höhe des Schadensersatzes richtet sich nach 
dem Grad der Beschädigung. Eine Totalbeschädi-
gung wird einem Verlust gleichgesetzt. Die Leistung 
eines Schadensersatzes und Bezahlung einer Ver-
lustgebühr begründen keinerlei Erwerb von Eigen-
tum oder Nutzungs- bzw. Reproduktionsrechten an 
den Materialien.  

 
 Jegliche Reproduktionen (Bildträger, CD-ROM, 

Scan, Laserkopien u.ä.), auch wenn sie auf Kosten 
des Nutzers angefertigt wurden, bleiben Eigentum 
des Filmmuseums Potsdam und sind nach der Nut-
zung innerhalb der vereinbarten Leihfrist zurückzu-
geben.  

 
 Die Leihfrist für Archivgut beträgt sechs Wochen. Es 

ist unmittelbar nach seiner Verwendung, spätestens 
jedoch nach Ablauf der Leihfrist, an das Filmmuse-
um Potsdam zurückzugeben. Eine mögliche Frist-
verlängerung ist vor Ablauf der Leihfrist mit dem 
Filmmuseum Potsdam zu vereinbaren.  

 
 Bei einer Fristüberschreitung von mehr als einem 

Monat werden Blockierungskosten in Höhe der für 
die Bereitstellung angefallenen Kosten zusätzlich 
fällig. Bei einer Fristüberschreitung von mehr als 
zwei Monaten werden Blockierungskosten in dop-
pelter Höhe berechnet.  

 
 Mehrfachnutzungen, z.B. Neuauflagen, Weiterver-

wendung in Ausstellungen, Verwendung in anderen 
Medien als vereinbart, sind nur mit der vorherigen 
Zustimmung des Filmmuseums Potsdam erlaubt 
und begründen eine erneute Nutzungsgebühr. Der 
Nutzer ist zur Anzeige des genauen Verwendungs-
zwecks, auch nachträglich, verpflichtet.  

 
III. Nutzung von Archivgut im Filmmuseum  
 Die Sammlungen des Filmmuseums Potsdam sind 

öffentlich zugänglich, schriftliche oder telefonische 
Voranmeldung ist notwendig.  

 
 Der Benutzer ist verpflichtet, das Archivgut in den 

Benutzungsräumen zu belassen, die innere Ord-
nung des Archivgutes zu bewahren, es nicht zu be-
schädigen, zu verändern oder in seinem Erhal-
tungszustand zu gefährden. 

 
 

Potsdam, im Januar 2002 
 

 


